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Geltendes Recht [M05] Ergebnis 1. Lesung Regierungsrat vom 9. Juli 2024

Steuergesetz

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf § 15 und § 74 der Verfassung des Kantons Zug (Kantonsverfassung, 
KV) vom 31. Januar 1894[BGS 111.1],

beschliesst:

I.

Der Erlass BGS 632.1, Steuergesetz vom 25. Mai 2000 (Stand 1. Januar 2024), 
wird wie folgt geändert:

§  2
Steuerfuss

1 Die Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und Kapitalsteuern, die aufgrund der 
in diesem Gesetz festgelegten Steuersätze berechnet werden, gelten als einfa-
che Steuer und basieren auf einem Steuerfuss von 100 Prozent.

2 Der gesetzliche Steuerfuss für die Kantonssteuer beträgt 82 Prozent der einfa-
chen Steuer. Der Kantonsrat kann den gesetzlichen Steuerfuss jeweils für ein 
Budgetjahr erhöhen oder herabsetzen. Ein solcher Beschluss bedarf der einmali-
gen Beratung. Er unterliegt dem fakultativen Referendum. Bei Ablehnung eines 
solchen Beschlusses durch das Volk gilt für das betreffende Budgetjahr der Steu-
erfuss des Vorjahres.

2a In Abweichung von Abs. 2 beträgt der Steuerfuss für die Steuerjahre 2021 bis 
2023 80 Prozent der einfachen Steuer.
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2b In Abweichung von Abs. 2 beträgt der Steuerfuss für die Steuerjahre 2026 bis 
2029 78 Prozent der einfachen Steuer.

3 …

4 Anwendbar sind bei den natürlichen Personen die am Ende des Kalenderjahres 
bzw. bei den juristischen Personen am Ende des Geschäftsjahres geltenden 
Steuerfüsse.

§  30
Allgemeine Abzüge – unabhängig von der Einkommenshöhe

1 Von den Einkünften werden abgezogen

a) die privaten Schuldzinsen im Umfang des nach §§ 19, 19bis und 20 steuerbaren 
Vermögensertrages und weiterer 50’000 Franken;

b) die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten;

c) die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich ge-
trennt lebenden Eheteil sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für die 
unter dessen elterlicher Sorge oder Obhut stehenden Kinder, nicht jedoch Leis-
tungen in Erfüllung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstützungs-
pflichten;

d) die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und 
Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Ein-
richtungen der beruflichen Vorsorge;

e) Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen 
aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge nach Massgabe der 
bundesrechtlichen Vorschriften über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge;

f) die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenversi-
cherung und die obligatorische Unfallversicherung;
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g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht 
unter Bst. f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien der 
steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, bis zum Ge-
samtbetrag von: 6000 Franken für verheiratete Personen, die in rechtlich und 
tatsächlich ungetrennter Ehe leben; 3000 Franken für die übrigen steuerpflichti-
gen Personen. Für steuerpflichtige Personen ohne Beiträge gemäss den Bst. d 
und e erhöhen sich diese Ansätze um die Hälfte. Diese Abzüge erhöhen sich 
um 1000 Franken für jedes Kind oder jede unterstützungsbedürftige Person, für 
welche die steuerpflichtige Person einen Abzug gemäss § 33 Abs. 1 geltend 
machen kann;

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht 
unter Bst. f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien der 
steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, bis zum Ge-
samtbetrag von: 60009200 Franken für verheiratete Personen, die in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter Ehe leben; 30004600 Franken für die übrigen 
steuerpflichtigen Personen. Für steuerpflichtige Personen ohne Beiträge ge-
mäss den Bst. d und e erhöhen sich diese Ansätze um die Hälfte. Diese Abzü-
ge erhöhen sich um 10001600 Franken für jedes Kind oder jede unterstüt-
zungsbedürftige Person, für welche die steuerpflichtige Person einen Abzug ge-
mäss § 33 Abs. 1 geltend machen kann;

h) bis zu 4000 Franken pro Jahr vom niedrigeren der beiden Erwerbseinkommen 
von in ungetrennter Ehe lebenden Eheleuten. Bei Mitarbeit des einen Eheteils 
im Beruf, Geschäft oder Gewerbe des andern Eheteils werden vom selbststän-
digen Erwerbseinkommen der Eheleute höchstens 4000 Franken nicht besteu-
ert. Die beiden Abzüge können nicht gleichzeitig geltend gemacht werden;

i) die behinderungsbedingten Kosten der steuerpflichtigen Person oder der von 
ihr unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 2002, soweit die steuerpflichtige 
Person die Kosten selber trägt;

k) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 20’000 
Franken an politische Parteien, die

1. im Parteienregister nach Artikel 76a des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 
1976 über die politischen Rechte eingetragen sind,

2. in einem kantonalen Parlament vertreten sind, oder

3. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindes-
tens 3 Prozent der Stimmen erreicht haben;
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l) die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens 25'000 Franken, für die Drittbe-
treuung jedes Kindes, welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und 
mit der steuerpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen 
Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit 
der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen 
Person stehen;

m) die Einsatzkosten in der Höhe von 5 Prozent der einzelnen Gewinne aus der 
Teilnahme an Geldspielen, die nicht gemäss § 23 Abs. 1 Bst. m–mquater steuer-
frei sind, jedoch höchstens 5000 Franken. Von den einzelnen Gewinnen aus 
der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen gemäss § 23 Abs. 1 Bst. mbis wer-
den die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze im Steuerjahr, je-
doch höchstens 25'000 Franken, abgezogen;

n) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 12'000 Franken, sofern:

1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt; oder

2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskosten 
bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt.

§  33
Sozialabzüge

1 Vom Reineinkommen werden abgezogen:

1. als persönlicher Abzug:

a) für Steuerpflichtige, die in ungetrennter Ehe leben, sowie für getrennt lebende, 
geschiedene, verwitwete oder ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern, für die 
ein Kinderabzug gemäss Ziff. 2 gewährt wird, zusammenleben: Fr. 22 400.–

b) für die anderen Steuerpflichtigen: Fr. 11 200.–

1a. Für die Steuerjahre 2021 bis 2023 betragen die Abzüge nach Ziff. 1 Bst. a Fr. 
22 200.– und nach Ziff. 1 Bst. b Fr. 11 100.–.
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2. als Kinderabzug (Dieser Abzug erhöht sich ab der Steuerperiode, in der das 
Kind das 15. Altersjahr vollendet, um 12 000 Franken):

a) für minderjährige unter der elterlichen Sorge oder Obhut der steuerpflichtigen 
Person oder für volljährige und in der beruflichen Ausbildung stehende Kinder, 
für deren Unterhalt die steuerpflichtige Person zur Hauptsache aufkommt: 
Fr. 12 000.–.

3. als AHV-/IV-Rentenabzug: für Steuerpflichtige mit Anspruch auf AHV-/IV-Ren-
ten mit einem Reinvermögen von höchstens 250 000 Franken und einem Rein-
einkommen bis zu

3. als AHV-/IV-Rentenabzug: für Steuerpflichtige Fr. 6000.– pro Person mit An-
spruch auf AHV-/IV-Renten mit einem Reinvermögen von höchstens 250 400 
000 Franken und einem Reineinkommen bis zu

a) Fr. 30 000.–: Fr. 3 000.– a) Fr. 30 120 000.–: Fr. 3 000.– für Steuerpflichtige mit einem persönlichen Abzug 
gemäss Ziff.     1     Bst.     a  

b) Fr. 50 000.–: Fr. 1 500.– b) Fr. 50 60 000.–: Fr. 1 500.– für Steuerpflichtige mit einem persönlichen Abzug 
gemäss Ziff.     1     Bst.     b  

4. als Unterstützungsabzug (Der Abzug kann nicht beansprucht werden für den 
Eheteil und für Kinder, für die ein Abzug nach Ziff. 1 und 2 oder § 30 Bst. c 
gewährt wird.):

a) für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen, an deren Unter-
halt die steuerpflichtige Person mindestens in der Höhe des Abzuges beiträgt: 
Fr. 3 000.–

5. als Mieterabzug für die selbstbewohnte Wohnung der steuerpflichtigen Person 
an ihrem Wohnsitz im Kanton Zug:

a) 30 Prozent der Wohnungsmiete (exkl. Nebenkosten), höchstens jedoch 10 000 
Franken im Jahr.

b) …

2 Für jedes am Ende der Steuerperiode weniger als 15 Jahre alte Kind, für das 
ein Abzug gemäss Abs. 1 Ziff. 2 geltend gemacht werden kann, können 12 000 
Franken für die eigene Betreuung abgezogen werden.
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2bis Eine Kumulation der Abzüge von § 30 Bst. l und von § 33 Abs. 2 ist nicht mög-
lich. Erreicht der Abzug von § 30 Bst. l den Betrag von 12 000 Franken nicht, 
kann der Abzug von § 33 Abs. 2 geltend gemacht werden.

2ter ...

3 Die Sozialabzüge werden nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode 
oder der Steuerpflicht festgesetzt.

4 Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, werden 
die Sozialabzüge gemäss Abs. 1 anteilsmässig gewährt. Für die Satzbestim-
mung werden sie voll angerechnet. Gleiches gilt sinngemäss bei der Berechnung 
des Höchstbetrages gemäss Abs. 2.

5 Der Mietzinsabzug endet mit der Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung.

II.

     Keine Fremdänderungen.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Änderungen treten nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist (§ 34 
Abs. 2 der Kantonsverfassung[BGS 111.1]) oder nach der Annahme durch das 
Stimmvolk nach der Veröffentlichung im Amtsblatt an dem vom Regierungsrat 
bestimmten Zeitpunkt in Kraft[Inkrafttreten am ....].

Zug, ....

Kantonsrat des Kantons Zug
 
Der Präsident
Karl Nussbaumer
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Der Landschreiber
Tobias Moser

     Publiziert im Amtsblatt vom ....


